
Änderungssatzung über die Erhebung der Hunde-
steuer  
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hochdorf hat auf Grund von § 4 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs.2 und 9 Abs.3 Kommunalabgabengesetz Baden-Würt-
temberg (KAG) am 21.09.2005, geändert am 11.12.2018, folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Satzungsänderung 

 
Die §§ 5,6 und 11 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 22.09.2005 erhalten 
folgende Fassung: 
 
Änderung § 5 Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 72 EUR. Für das Halten eines Kampf-
hundes nach Abs. 3 beträgt die Steuer abweichend von Satz 1 - 650 EUR. Beginnt oder endet 
die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der Steuer-
pflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 
(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 
geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 144 EUR, für den zweiten 
und jeden weiteren Kampfhund auf 1.300 EUR. Steuerfreie Hunde (§ 6) sowie Hunde in einem 
Zwinger (§ 7) bleiben hierbei außer Betracht. 
(3) Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, 
dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. 
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American 
Staffordshire Terrier sowie  deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden sowie 
Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire 
Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu. 
 (4) Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne von § 7 Abs. 1 beträgt das Dreifache des Steuer-
satzes nach Absatz 1 Satz 1. Werden in dem Zwinger mehr als 5 Hunde gehalten, so erhöht 
sich die Steuer für jeweils bis zu 5 weitere Hunde um die Zwingersteuer nach Satz 1. 
 
Änderung § 6 Steuerbefreiungen 
 
Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfsbedürf-
tiger Personen dienen. Sonst hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einen Schwerbehin-
dertenausweis mit den Merkzeichen "B", "BL", "aG" oder "H" besitzen, 
2. Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg ab-
gelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. 
3. Hunden, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetikern dienen, wenn 
nachgewiesen wird, dass sie hierzu geeignet sind.  
4. Hunden, die im Sinne des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes eingesetzt werden, so-
fern die Brauchbarkeit durch eine Brauchbarkeitsprüfung des Landesjagdverbandes Baden-
Württemberg (oder gleichwertig) nachgewiesen wird.  
 
Die entsprechenden Nachweise sind bei Beantragung der Steuerbefreiung durch den/die An-
tragsteller/in vorzulegen. 



Änderung § 11 Hundesteuermarke 
 
(1) Für jeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet angezeigt wurde, wird eine Hunde-
steuermarke, die Eigentum der Gemeinde Hochdorf bleibt, ausgegeben. 
(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig. Die Gemeinde 
Hochdorf kann durch öffentliche Bekanntmachung Hundesteuermarken für ungültig erklären 
und neue Hundesteuermarken ausgeben. 
(3) Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 7 herangezogen werden, erhalten zwei Hun-
desteuermarken. 
(4) Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten Hauses 
oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen 
und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen. 
(5) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb eines Monats an die Gemeinde zurückzugeben. 
(6) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr 
von 10 EUR ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Steu-
ermarke; die unbrauchbar gewordene Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust 
geratene Steuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke unverzüglich an 
die Gemeinde zurückzugeben. 
 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
 
 
Hochdorf, den 12. Dezember 2018 
 
 
 
Bonelli 
Bürgermeister 
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